
Ministerium für Soziales,    

Gesundheit und Sport 

Krankenhausreform: Finale Umsetzung erst ab 
2027 – finanzielle Verbesserungen aber bereits 
ab 2025   
 
Mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt ist vor wenigen 
Tagen das Gesetz zur Verbesserung der 
Versorgungsqualität im Krankenhaus und zur Reform der 
Vergütungsstrukturen (KHVVG) in Kraft getreten. „Für die 
stationäre Gesundheitsversorgung ist das KHVVG das 
bedeutendste Reformprojekt des Bundes mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Krankenhauslandschaft auch in 
Mecklenburg-Vorpommern“, betonte Gesundheitsministerin 
Stefanie Drese zum Jahreswechsel. 
 
„Allerdings erfolgt die tatsächliche Umsetzung erst zum 1. 
Januar 2027. Die kommenden zwei Jahre dienen vor allem 
dazu, alle vorbereitenden Maßnahmen abzuschließen, 
damit ab 2027 in den Krankenhäusern nach der neuen 
Leistungsgruppen-Systematik gearbeitet werden kann“, 
verdeutlichte Drese. In dieser Übergangsphase würden 
wichtige Rechtsverordnungen gemeinsam von Bund und 
Ländern erstellt. Durch kontinuierliche Evaluierungen 
bestünden weitere Nachbesserungsmöglichkeiten. „Wenn 
diese aktiv genutzt werden, können bestehende Punkte, 
die noch nicht ausgereift oder verbesserungswürdig sind, 
angepasst werden“, so Drese. 
 
Die Ministerin hob die Notwendigkeit der Krankenhausreform 
mit den drei Hauptzielen Verringerung des ökonomischen 
Drucks auf die Krankenhäuser, Entbürokratisierung und 
Qualitätsverbesserung hervor. „Mit dem KHVVG können jetzt 
endlich die dringend notwendigen Änderungen zur Sicherung 
einer qualitativ guten Patienten-Versorgung und 
wirtschaftlichen Stabilisierung der Krankenhäuser 
angegangen werden“, so Drese. 
 
Bereits ab dem kommenden Jahr erhalten die 
Krankenhäuser nach Angabe von Drese Zuschläge und 
erhöhte Finanzmittel. „Dazu gehören etwa der Zuschlag für 
die Geburtshilfe für 2025 und 2026, der für MV rund 2,37 
Millionen Euro pro Jahr beträgt sowie um 25 Prozent erhöhte 
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Sicherstellungszuschläge, die ein Plus von 3,3 Millionen 
Euro für MV bedeuten“, sagte Drese. Außerdem würden die 
Tarifsteigerungen automatisch refinanziert. „Das entspricht 
einem Volumen von rund 24 Millionen Euro für die 
Krankenhäuser in unserem Land“, so die Ministerin. 
 
Drese: „Die Reform hat eine besondere Bedeutung für 
Mecklenburg-Vorpommern. Deshalb haben wir uns intensiv 
in den Gesetzgebungsprozess eingebracht und einige 
deutliche Verbesserungen für die Krankenhäuser in unserem 
Land erreicht. Dazu gehört, dass die Grund- und 
Notfallversorgung in der Fläche erhalten wird. Durch die 
Erhöhung der Sicherstellungszuschläge und der 
Ausnahmemöglichkeiten bei den Mindestanforderungen 
sowie Mindestvorhaltezahlen werden bedarfsnotwendige 
kleine Krankenhäuser gezielt unterstützt. Gleichzeitig wird 
die Qualität der Versorgung verbessert, zum Beispiel durch 
die Beendung von Gelegenheitsversorgung. Und wir machen 
einen wichtigen Schritt zum Zusammenwachsen der 
Sektoren im Gesundheitswesen mit der Einführung von 
sektorenübergreifenden Versorgern.“ 
 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Hamburg 
haben außerdem Ende November im Bundesrat einen 
erfolgreichen Entschließungsantrag eingebracht, der 
wesentliche Punkte benennt, die im Nachgang zur 
Verabschiedung des KHVVG weiterverfolgt werden sollen. 
Dazu gehören eine weitere Entbürokratisierung, eine 
Umstellung der Mindestanforderungen bezüglich der 
Facharztbesetzung und eine Weiterentwicklung der 
Vorhaltefinanzierung sowie eine Übergangsfinanzierung für 
die Krankenhäuser bis zum Greifen des KHVVG. „Wir 
bleiben in den kommenden zwei Jahren an dem wichtigen 
Thema Krankenhausreform dran“, so Drese. 


